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§ 13 Bgld. LKG Aufgaben der
Vollversammlung

Bgld. LKG - Burgenlandisches Landwirtschaftskammergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.11.2024

(1) Die Vollversammlung ist zur Beratung und Beschlussfassung aller Angelegenheiten der Landwirtschaftskammer
berufen, soweit nicht der Hauptausschuss (8 18) oder der Prasident & 20) zustandig ist. Die Vollversammlung kann zur
Beratung und Vorbereitung der Beschlisse Ausschusse einsetzen.

(2) Der Vollversammlung obliegt insbesondere

1. die Wahl des Prasidenten, des Vizeprasidenten und zweier Schriftfihrer;

2. die Festlegung der Zahl der Mitglieder des Hauptausschusses innerhalb der Grenzen des§ 18 Abs. 1;
3. die Wahl der Mitglieder des Hauptausschusses, des Kontrollausschusses und sonstiger Ausschusse;
4. die Beschlussfassung Uber den Jahresvoranschlag;

5. die Festsetzung des Hebesatzes fur die Berechnung der Kammerumlage und der Kammerbeitrage;
6. die Beschlussfassung Uber den Rechnungsabschluss;

7. die Beschlussfassung Uber die Geschaftsordnung, Uber die Dienst- und Besoldungsordnung sowie Uber den

Pensionsfonds bzw. die freiwillige Pensionskassenvorsorge;
8. die Beschlussfassung Uber die Befragung der Kammermitglieder;

9. die Beschlussfassung iber die Gewahrung einer Zulage fiir Bildungs-, Organisations- und Offentlichkeitsarbeit an
die in der Vollversammlung vertretenen Klubs (Fraktionen).

In Kraft seit 16.07.2002 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lkg/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lkg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lkg/paragraf/18
file:///

	§ 13 Bgld. LKG Aufgaben der Vollversammlung
	Bgld. LKG - Burgenländisches Landwirtschaftskammergesetz


